
Kreistag des Landkreises Altenburger Land 
Kreisausschuss 
 

 
Niederschrift                    KA/035/2022 
der 35. Sitzung des Kreisausschusses - öffentlicher Teil - am Montag, dem 04.04.2022, 
im Landratsamt Altenburger Land, Lindenaustraße 9, 04600 Altenburg, Landschaftssaal 
 

Anwesenheit: 

Landrat 
Melzer, Uwe  

CDU/FDP-Fraktion 
Gumprecht, Christian Vertretung für Herrn Frank Tanzmann,  

ab 16:38 Uhr anwesend 
Zippel, Christoph  

AfD-Kreistagsfraktion 
Senftleben, Thomas Vertretung für Herrn Thomas Rudy 

SPD/Bündnis 90/DIE GRÜNEN-Fraktion 
Paulicks, Alexander  

Fraktion DIE REGIONALEN 
Liefländer, Klaus-Peter  
Tempel, Frank Vertretung für Herrn Ralf Plötner 

hauptamtl. Beigeordneter 
Bergmann, Matthias  

Fachbereichsleiter 
Just, Frank  
Thieme, Ronny  
Wenzlau, Bernd  

Fachdienstleiter 
Apel, Michael  
Boße, Ludger  
Heiner, Jens  

Schriftführer 
Gabler, Kerstin  

Entschuldigt: 

CDU/FDP-Fraktion 
Tanzmann, Frank  

AfD-Kreistagsfraktion 
Rudy, Thomas  

Fraktion DIE LINKE.Altenburger Land 
Plötner, Ralf  
 
Vorsitz:   Uwe Melzer 
Schriftführung:  Kerstin Gabler 
Beginn der Sitzung: 16:00 Uhr 
Ende der Sitzung:  17:11 Uhr 
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Verlauf der Sitzung:  
Der Vorsitzende, Herr Melzer, eröffnet die 35. Sitzung des Kreisausschusses und be-
grüßt die Anwesenden. Er stellt fest, dass die Mitglieder ordnungsgemäß geladen wur-
den und Beschlussfähigkeit besteht. Die folgende Tagesordnung wird einstimmig bestä-
tigt.  

Tagesordnung:                                                                                 Drucksachen Nr. 

1  Informationen, Allgemeines  
1.1  Bericht über den laufenden Haushaltsvollzug gem. KT-

Beschluss Nr. 231 vom 06.12.2017 
 

Unterbrechung zur Durchführung des nicht öffentlichen Sitzungsteils 

2  Beschluss zur Vergabe von Dienstleistungen > 50.000,00 
Euro; SV-L 004-2022 Staatliche Grundschule Nobitz, Ge-
bäudeinnenreinigung 

V-KA/0044/2022 nö 

3  Beschluss über zusätzliche mobile Luftfilter für Schulen in 
Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land 

V-KA/0047/2022 

  
 

TOP  1 Informationen, Allgemeines 
  
Herr Melzer führt aus, dass es derzeit zwei Hauptthemen gibt, die im Landratsamt zu be-
arbeiten sind. Das Thema Corona werde zwar langsam hinter andere Themen zurückge-
stellt, nichtsdestotrotz sei noch viel zu bearbeiten. Die Inzidenz sei sehr hoch, aber im 
Thüringer Vergleich stehe man nicht so schlecht da. Ein wichtiges Thema für die nächste 
Zeit sei die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Durch die Einrichtungen musste bis Ende 
März die entsprechende Information an das Gesundheitsamt gegeben werden. 79 Ein-
richtungen haben sich gemeldet, so Herr Melzer. Durch das Gesundheitsamt werden die 
Zahlen und die dahinterstehenden Mitarbeiter jetzt erfasst.  
Wichtig sei immer der Blick in das Klinikum, wie die Hospitalisierungsquote ist. Gegen-
wärtig sei die Situation händelbar. Problematisch sei, wenn aus dem eigenen Person vie-
le Mitarbeiter krank oder in Quarantäne sind.  
 
Ein zweites Hauptthema sei gegenwärtig die Ukraine-Hilfe, die der Verwaltung vieles ab-
verlange. Es müsse zugesehen werden, dass Personal „umverlagert“ wird; das Personal, 
was weniger bei der Bewältigung der Corona-Situation benötigt wird, unterstütze jetzt die 
Ukraine-Hilfe. Es wurden 159 Wohnungen angemietet, davon 5 von privat. Insgesamt 
seien 354 Flüchtlinge registriert, 144 davon seien minderjährig. Hauptaugenmerk liege 
darin, die Wohnungen auszustatten und mit den Menschen, die in den letzten Wochen 
private Hilfeleistungen getätigt haben, Vertragszustände herzustellen, damit die Men-
schen entsprechende Leistungen erhalten und die Aufwendungen der Vermieter hono-
riert werden können. Dies geschehe nach vorgegebenen Regeln, u. a. dem Asylbewer-
berleistungsgesetz.  
Bis jetzt sei im Landkreis (in Treben) ein Bus mit ukrainischen Flüchtlingen angekom-
men, alle anderen Flüchtlinge seien über Privatinitiativen in den Landkreis gelangt. Diese 
Situation gelte es zu ordnen. Keiner wisse, wie viele Flüchtlinge kommen. Vom Land ge-
be es lediglich die Information, dass sich die Zahl der Flüchtlinge weiterhin reduziert hat. 
Offiziell seien für diese Woche keine weiteren organisierten Busse angekündigt.  
Als weitere Erstaufnahmestellen sind u. a. die Pierer-Schule und Gemeinschaftsräume in 
Wildenbörten, Nöbdenitz und Schmölln, Lohma und Lucka vorgesehen.  
Er berichtet, dass durch die Verwaltung ebenfalls der Jumbo-Markt ins Auge gefasst 
wurde (insgesamt 5.000 m² Hallenfläche). Mit dem Eigentümer sei man übereingekom-
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men, dass durch den Landkreis zunächst die Lagerhalle genutzt werden kann, um Mate-
rial (Matratzen, Betten etc.) zu lagern. 
 
Weiterhin berichtet Herr Melzer zum Thema Schulnetzplanung. Es wurde eine Anfrage 
zum Thema Ausnahmeregelung betr. Gymnasium Meuselwitz beim Freistaat gestellt. Er 
habe dem Ministerium in einer Videokonferenz mitgeteilt, dass – so lange die Antwort 
vom Ministerium nicht vorliegt – hier in der Region gesagt wird, dass ein vollumfängliches 
Gymnasium erhalten bleiben soll und keine Kooperation angestrebt wird.  
Betreffs der RS Lucka ist es so, dass beide Schulleiter ein pädagogisches Konzept erar-
beitet haben. Dieses werde jetzt bewertet und dann in den nächsten SKSpA-Sitzungen 
besprochen. Die Schulkonferenzen und Elternvertretungen müssen dann mit einbezogen 
werden.  
Stand heute sei es so, dass die 5. Klasse in Lucka nicht beschult wird, weil nur 7 Schüler 
+ 1 Gastschüler angemeldet sind. Diese 5. Klasse wird dann wahrscheinlich in Meusel-
witz beschult, die auch in der Lage ist, diese Schüler aufzunehmen.  
Herr Wenzlau ergänzt die Ausführungen des Landrates betreffs der Unterbringung von 
Flüchtlingen in der Schulturnhalle und berichtet über einen Vor-Ort-Termin in Lucka mit 
der BM Frau Backmann-Eichhorn, dem Ordnungsamt sowie den Schulleiterinnen. Es 
gebe keinen abtrennbaren Bereich; eine Trennung zwischen Sporthalle und Schule sei 
nicht gegeben. Damit scheide das Objekt der Schulsporthalle an der Grund- und Regel-
schule aus. Es gebe auch nur zwei einzelne Toiletten in den Duschbereichen. Aus seiner 
Sicht sei es nicht verantwortbar, die Unterbringung separat zu bewerkstelligen. 
Das Deutsche Haus in Lucka habe er sich ebenfalls angeschaut. Die Warmwasserver-
sorgung wurde außer Betrieb genommen und ist nicht wieder ersetzt worden. Der Saal-
bereich und die Toilettenanlagen befinden sich auf unterschiedlichen Ebenen. In dem 
ganzen Objekt gebe es keine Duschen; es müsste ein Duschcontainer aufgestellt wer-
den, aber es gebe keine Möglichkeit, das Abwasser abzuleiten. 
 
Herr Tempel fragt, ob die Turnhalle in Saara für die Unterbringung von Flüchtlingen mit 
vorgesehen ist. Im Gemeinderat sei erwähnt worden, dass es dort sehr gute Vorausset-
zungen gäbe (Feldbetten, Verpflegung, Duschen etc.). Er kürze hiermit den Informati-
onsweg ab und gebe diese an die Kreisverwaltung weiter.  

  
 

TOP  1.1 Bericht über den laufenden Haushaltsvollzug gem. KT-Beschluss Nr. 231 
vom 06.12.2017 

  
Herr Heiner erhält das Wort. Er teilt mit, dass der kommunale Finanzausgleich 2022 
endgültig beschieden worden ist. Seit 10. März liege der Bescheid vor.  
Er benennt, dass der Landkreis insgesamt 2.772.249,12 Euro mehr erhalten hat. Diese 
setzen sich wie folgt zusammen: Mehreinnahmen aus der Schlüsselzuweisung 
(2.236.324,59 Euro), Erhöhung der Stabilisierungszuweisung (182.500,53 Euro) sowie 
der Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 353,424,00 Euro. Die Zahlungen werden vier-
teljährlich mit den Landeszuweisungen verteilt und gehen nicht als Einmalbetrag ein.  
Liquiditätsmäßig sei der Landkreis sehr gut aufgestellt. Der Mittelabfluss erfolge planmä-
ßig im Rahmen des HH-Planes.  
Durch die Flüchtlingssituation sei der Landkreis in eine Lage gekommen, wo über den 
Geldautomaten große Summen ausgezahlt werden; an einem Tag bis zu 200 TEuro. 
Wenn der Flüchtlingsstrom weiter in dem Maße anhält, werden pro Monat zwei Auszahl-
tage eingeplant werden müssen. Die Liquidität im Rahmen des Kassenautomaten müsse 
gesichert werden. Geringe Reserven gebe es noch für die manuelle Auszahlung, sollte 
der Automat ausfallen, da dieser nicht ganz zuverlässig sei. Ein neuer Kassenautomat, 
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der soft- und hardwaremäßig auf dem neuesten Stand ist, sei geplant; ca. 80 TEuro sei-
en dafür im Haushalt eingeplant.  
Eine weniger freudige Nachricht ist, dass der Landkreis vom Landesverwaltungsamt auf-
gefordert worden ist, den Jahresabschluss 2020 zu korrigieren. Er erinnert daran, dass 
der Landkreis im Jahr 2020 KdU-Mittel in Höhe von 4.022.823,55 Euro erhalten hat. Die 
Mittel wurden ins Verwahr gebucht und nicht in den Haushalt 2022 eingestellt. Dies sei 
im Rahmen der Statistik aufgefallen, da ein Mittelabgleich stattfand zwischen den Bun-
desmitteln, die der Landkreis erhalten hat und den Mitteln, die der Landkreis angegeben 
hat, im Jahr 2020 erhalten zu haben. Diesbezüglich habe es natürlich eine Differenz in 
Höhe dieser ca. 4 Mill. Euro gegeben. Das Landesverwaltungsamt habe nachgefragt und 
Herr Heiner habe diesen Sachverhalt bestätigt. Er habe entgegnet, dass die Mittel im 
Jahr 2021 in den Haushalt eingestellt und an die Gemeinden ausgezahlt worden sind. 
Die Kreisumlage wurde gesenkt und der Landkreis habe diese Mittel nicht; die Mittel sind 
bei den Gemeinden, so Herr Heiner. Dies habe das Landesverwaltungsamt nicht interes-
siert. Es wird gefordert, dass zumindest „auf dem Papier“ die Mittel im Jahr 2020 ver-
bucht werden. Dies wurde getan; die Meldung wurde korrigiert. Da die Mittel im Jahr 
2021 nicht mehr zur Verfügung stehen und die Kreisumlage aber um die 4 Mill. Euro ge-
senkt wurde, werde die Jahresrechnung für das Jahr 2021 wieder „aufgemacht“, um dort 
entsprechende Korrekturen vorzunehmen. Seiner Auffassung nach gehe dies nur über 
die Absenkung der Zuführung zum Vermögens-HH zu regeln, aber unter der Beachtung, 
dass es nicht zu einem Minus kommt. Das sei ansonsten nicht gut für zukünftige Kredit-
aufnahmen und für die Investitionen.  
Als Fazit äußert Herr Heiner, dass er eine solche Maßnahme (Verwahrbuchung) nicht 
wieder durchführen wird, weil dies nur Probleme bringe. Die Auffassung vom Landes-
verwaltungsamt, die Mittel in die Rücklage zu legen, sei sicherlich leicht gesagt, da das 
LVA weit weg sitze und wenig mit der Kreisumlage zu tun habe und es interessiere das 
LVA auch wenig, wie es gehändelt wird. Eine Verwahrbuchung wird es nicht wieder ge-
ben, so Herr Heiner abschließend. 
Herr Melzer ergänzt, dass dies zunächst keine Auswirkungen habe, aber es müsse ge-
schaut werden, wie der Jahresabschluss 2021 aussieht. Das Altenburger Land sei nicht 
der einzige Landkreis gewesen, der versucht hat, die Kreisumlage stabil zu halten, aber 
die Verfahrensweise entspreche nicht der Gesetzeslage.  
 
Was den KT-Beschluss im Zusammenhang mit dem Haushalt 2022 betrifft – er habe die 
Aufgabe, eine Debatte zu führen, wenn zusätzliche Einnahmen kommen – dies werde er 
natürlich tun. Jetzt müsse aber zunächst geschaut werden, was als Vorleistung im Zu-
sammenhang mit der Ukraine-Krise getätigt werden muss. Gegenwärtig ist nichts geklärt 
und Schriftliches vom Land liege nichts vor. Der Landkreis müsse handlungsfähig blei-
ben. Im Sommer werde dann geschaut, was möglich ist betreffs Kreisumlage.  
 
Nachfragen werden keine gestellt.  
 
 
Von 16:25 bis 17:10 Uhr wird die öffentliche Sitzung zur Durchführung des nicht öffentli-
chen Sitzungsteils unterbrochen.  
 
 

V-KA/0044/2022 nö 
TOP  2 Beschluss zur Vergabe von Dienstleistungen > 50.000,00 Euro; SV-L 

004-2022 Staatliche Grundschule Nobitz, Gebäudeinnenreinigung 
  
Der Kreisausschuss fasst folgenden Beschluss: 
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Beschluss Nr. 43:  
Der Kreisausschuss beschließt, den Auftrag für Unterhaltsreinigung, Glasreinigung mit 
Rahmen, Grundreinigung zum Vorhaben Staatliche Grundschule Nobitz, Schulstraße 8, 
04603 Nobitz, Gebäudeinnenreinigung, der Firma 
 

R u. P Dienstleistung OHG 
Persönlich Haftender Gesellschafter 

Herrn Holger Peckmann 
Am Bahnhof 26 a 

04617 Treben 
 
auf das Angebot vom 10.02.2022 mit einer Bruttoauftragssumme in Höhe von 50.458,56 
Euro pro Jahr zu erteilen. 
Die Laufzeit des Vertrages beginnt am 01.07.2022 und beträgt ein Jahr. Sie verlängert 
sich auf unbestimmte Zeit, soweit der Vertrag nicht gekündigt wird oder aufgrund des 
Eintritts einer auflösenden Bedingung endet. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Von den 7 beschließenden Mitgliedern des Kreisausschusses waren zur Abstimmung     
7 Mitglieder anwesend. 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 7 Ja-Stimmen gefasst.  
 
 
 

V-KA/0047/2022 
TOP  3 Beschluss über zusätzliche mobile Luftfilter für Schulen in Trägerschaft 

des Landkreises Altenburger Land 
  
Der Kreisausschuss fasst folgenden Beschluss: 
 
Beschluss Nr. 44:  
Der Kreisausschuss beschließt die Vergabe zur Beschaffung und Lieferung mobiler Luft-
reinigungsgeräte und Ersatzfilter für Lehrerzimmer und Klassenräume an Schulen des 
Landkreises Altenburger Land. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Von den 7 beschließenden Mitgliedern des Kreisausschusses waren zur Abstimmung 7 
Mitglieder anwesend. 
Der Beschluss wurde mehrheitlich mit 5 Ja-Stimmen bei einer Nein-Stimme und einer 
Stimmenthaltung gefasst.  

 

Altenburg, den 19. April 2022 

Der Vorsitzende Die Schriftführerin 
 
 
 
Uwe Melzer Kerstin Gabler 
Ausschussvorsitzender Schriftführerin 
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